
Anlage 

Kostenverzeichnis für Leistungen des Gutachterausschusses und 
seiner Geschäftsstelle in der Stadt Leipzig 

Tarif-
stelle 

Gegenstand Gebühr in Euro 

 1. Bodenrichtwertauskünfte  

 1.1 schriftliche Auskunft über Bodenrichtwerte nach § 196 
Abs. 3 Satz 2 BauGB 

30 Euro je Bodenrichtwert 

 1.2 digitale Datenabgabe Bodenrichtwerte 100 Euro Grundgebühr zzgl. 0,50 
Euro je Datensatz 

 2. Abgabe einer Bodenrichtwertkarte  

 2.1 für den gesamten Zuständigkeitsbereich nach 
§ 196 Abs. 3 Satz 2 BauGB (Druck) 

120 Euro zzgl. Versand 

 2.2 für den gesamten Zuständigkeitsbereich nach 
§ 196 Abs. 3 Satz 2 BauGB (PDF) 

60 Euro 

 2.3 Teilkarten oder besondere Bodenrichtwertkarten 
(Sanierungsgebiet, Entwicklungsmaßnahme) Druck 
 

50 Euro zzgl. Versand 

 2.4 Teilkarten oder besondere Bodenrichtwertkarten 
(Sanierungsgebiet, Entwicklungsmaßnahme) PDF 
 

30 Euro 

 2.5 Bodenrichtwertkarte älterer Jahrgänge für den  
gesamten Zuständigkeitsbereich nach § 196 Abs. 3  
Satz 2 BauGB und Teilkarten oder besondere 
Bodenrichtwertkarten (Sanierungsgebiet, 
Entwicklungsmaßnahme) als PDF über Download der 
Website des Gutachterausschusses 
 

kostenfrei 

 3. Grundstücksmarktbericht nach § 12 Abs. 2 
SächsGAVO (zzgl. gesetzliche Umsatzsteuer 
entsprechend § 1 Abs. 2) 

 

 3.1 Grundstücksmarktbericht aktuell (Download PDF von 
der Website des Gutachterausschusses) 

kostenfrei  

 3.2 Grundstücksmarktberichte älterer Jahrgänge  
(Download PDF von der Website des Gutachter-
ausschusses) 

kostenfrei 

 3.3 Grundstücksmarktbericht (je Druckexemplar)  15 Euro zzgl. Versand 

4. schriftliche Auskunft aus der 
Kaufpreissammlung 

 

 4.1 nach § 10 Abs. 1 SächsGAVO bis zu 5 Kauffällen je 20 Euro,  
je weiteren Kauffall 10 Euro, 
mindestens 30 Euro 

 4.2 nach § 10 Abs. 4 SächsGAVO 120 Euro 
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 5. schriftliche Auskünfte über sonstige, zur 
Wertermittlung erforderliche Daten nach § 193  
Abs. 5 BauGB in Verbindung mit ImmoWertV, 2.  
Abschnitt, §§ 9 bis 14 

30 Euro je Auskunft 

 6. Erstattung von Gutachten (zzgl. gesetzliche 
Umsatzsteuer entsprechend § 1 Abs. 2) 
 

 

 6.1 über den Verkehrswert von bebauten und un- 
bebauten Grundstücken nach § 193 Abs. 1 Satz 1 
BauGB sowie Rechten an Grundstücken, über die  
Höhe der Entschädigung für einen Rechtsverlust  
und die Höhe der Entschädigung für andere 
Vermögensnachteile nach § 193 Abs. 1 Satz 1  
und Abs. 2 BauGB 

 

 6.1.1 bis 50.000 Euro 1.300 Euro 

 6.1.2 über 50.000 bis 100.000 Euro 16,0 Promille des Verkehrswertes, 
zuzüglich 500 Euro 

 6.1.3 über 100.000 bis 250.000 Euro 8,0 Promille des Verkehrswertes, 
zuzüglich 1.300 Euro 

 6.1.4 über 250.000 bis 500.000 Euro 4,0 Promille des Verkehrswertes, 
zuzüglich 2.300 Euro 

 6.1.5 über 500.000 bis 2.500000 Euro 2,0 Promille des Verkehrswertes, 
zuzüglich 3.300 Euro 

 6.1.6 über 2.500.000 bis 5.000.000 Euro 1,0 Promille des Verkehrswertes, 
zuzüglich 5.800 Euro 

 6.1.7 über 5.000.000 bis 25.000.000 Euro 0,5 Promille des Verkehrswertes, 
zuzüglich 8.300 Euro 

 6.1.8 über 25.000.000 Euro 0,25 Promille des Verkehrswertes, 
zuzüglich 14.550 Euro 

 Anmerkungen: 

(1) Wird ein Grundstück innerhalb von zwei Jahren erneut 
bewertet, ohne dass sich die tatsächlichen und 
rechtlichen Verhältnisse grundlegend geändert haben, 
ermäßigt sich die Gebühr um 20 Prozent. 

(2) Bei einer Wertermittlung zu einem Grundstück für 
unterschiedliche Stichtage sind der höchste ermittelte 
Verkehrswert in voller Höhe und die übrigen 
Verkehrswerte zur Hälfte zu addieren; die Gebühr ist aus 
der Summe zu errechnen. 

(3) Ist ein Grundstück mit einem oder mehreren Rechten 
belastet, errechnet sich die Gebühr aus dem 
Verkehrswert des unbelasteten Grundstücks und einem 
Zuschlag von 20 % 

(4) In den Gebühren sind alle Auslagen und eine 
Ausfertigung des Gutachtens für den Antragsteller 
enthalten. Ist der Antragsteller nicht Eigentümer oder Teil 
der Eigentümergemeinschaft, erhält der Eigentümer oder 
die Eigentümergemeinschaft eine weitere Ausfertigung. 
Für jede weitere Ausfertigung, die auf besonderen 
Antrag erteilt wird, werden Auslagen in Höhe von 0,50 € 
je Seite erhoben. Soweit die sonstigen Auslagen das 
übliche Maß übersteigen, sind sie neben der Gebühr zu 
ersetzen. 
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 6.2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 6.3 

 
über den Verkehrswert von Rechten an 
Grundstücken, über die Höhe der Entschädigung 
für einen Rechtsverlust und die Höhe der 
Entschädigung für andere Vermögensnachteile 
nach § 193 Abs. 1 Satz 1 und Abs. 2 BauGB  
 
Sofern zur Wertermittlung der Verkehrswert über 
das Grundstück ermittelt werden muss, errechnet 
sich die Gebühr aus dem Verkehrswert des 
unbelasteten Grundstücks und einem Zuschlag 
von 20 % 
 
über den ortsüblichen Pachtzins im erwerbs-
mäßigen Obst- und Gemüseanbau nach § 5 Abs. 2 
Satz 1 BKleingG 
 

 
Gebühr nach Tarifstelle 6.1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1.500 Euro 

 7. sonstige Amtshandlungen oder öffentlich-
rechtliche Leistungen (zzgl. gesetzliche 
Umsatzsteuer entsprechend § 1 Abs. 2) 
 

 

 7.1 mit hohem Schwierigkeitsgrad 37,50 Euro je angefangene halbe 
Stunde, mindestens 75 Euro 
 

 7.2 in allen übrigen Fällen 30,00 Euro je angefangene halbe 
Stunde, mindestens 60 Euro 

 


